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 Veröffentlicht am 15.01.1981

Norm

EheG §55 Abs2 a

Rechtssatz

Hat der beklagte Ehegatte keine hinreichenden Gründe geltend gemacht, welche eine Abweisung des

Scheidungsbegehrens im Sinne des § 55 EheG rechtfertigen könnten, ist eine Erörterung der Frage, ob den klagenden

Ehegatten eine Abweisung seines Scheidungsbegehrens hart treffen würde, entbehrlich.
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